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Datenschutzrechtliche Kontrolle im Hanse-Jobcenter Rostock

im Rahmen meiner Zuständigkeit nach den Art. 55 Absatz 1,57 Absatz 1 lit. a) sowie 58 Ab
satz 1 lit. b) der Verordnung (EU) 2016/676 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) und den §§ 9 Absatz 1 Satz 1, 
14 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der seit dem 25. Mai 2018 gel
tenden Fassung habe ich mit Schreiben vom 7. September 2020 eine datenschutzrechtli
che Querschnittskontrolle auf schriftlichem Weg durchgeführt. Das Hanse Jobcenter 
Rostock wurde für die Kontrolle ausgewählt. Gegenstand der Kontrolle war die Stellung 
der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB).

Sie wurden gebeten, von mir gestellte Fragen zu diesem Themenbereich vollständig, de
tailliert und nachvollziehbar zu beantworten und die Antworten - soweit möglich - durch 
schriftliche Nachweise zu belegen. Für die Beantwortung meiner Fragen mit Schreiben 
vom 30. Oktober 2020 danke ich Ihnen.
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Der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

1. Feststellungen

Die Kontrolle führte zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:

Durch die Kontrolle wurde bzgl. der Organisation und der Stellung des bDSB keine Verlet
zung von datenschutzrechtlichen Vorschriften festgestellt. Die Kontrolle hat jedoch erge
ben, dass die Ausgestaltung der Stellung der bDSB verbessert werden kann.

2. Ergebnisse im Einzelnen

Aus Art. 37 Absatz 1 lit. a) DSGVO folgt die Verpflichtung für das Jobcenter, eine/einen 
bDSB zu bestellen. Diese/Dieser nimmt ihre/seine Informations-, Beratungs- und Kon- 
trollaufgaben umfassend bei allen Vorgängen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
der Mitarbeiter und Kunden im Jobcenter wahr. In ihrer/seiner Tätigkeit ist sie/er fachlich 
weisungsfrei und der Geschäftsführung unmittelbar zu unterstellen. Sie / Er ist gefordert, 
proaktiv tätig zu werden und Zeitpunkt und Umfang seines Tätigwerdens selbst zu be
stimmen. Keineswegs wird sie/er nur auf Anforderung der Fach- und Führungskräfte tätig.

Zur Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben ist die Geschäftsführung des Jobcenters angehalten, 
die / den bDSB umfassend zu unterstützen und ihr / ihm ausreichende Ressourcen zur Ver
fügung zu stellen (Art. 38 DSGVO).

Die Kontrolle umfasste allgemeine Fragen zum/zur bDSB, Fragen zur Stellung des/der 
bDSB und zur Aufgabenwahrnehmung.

2.1 Allgemeine Fragen zum/zur behördlichen Datenschutzbeauftragten

Die Fragen dieses Themenbereichs hatten vor allem die ordnungsgemäße Bestellung 
des/der bDSB und deren / dessen Qualifikation zum Gegenstand. Nach Artikel 37 Abs. 5 
DSGVO wird die/der Datenschutzbeauftragte auf der Grundlage ihrer/seiner beruflichen 
Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das sie/er auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ih
rer/seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 DSGVO genannten Aufgaben. Die Anfor-
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derungen an die Qualifikation sind gesetzlich nicht näher definiert. Der Umfang der Quali
fikation des Datenschutzbeauftragten richtet sich maßgeblich nach den durchgeführten 
Datenverarbeitungen und dem Schutzbedarf der vom Verantwortlichen bzw. Auftragsver
arbeiterverarbeiteten Daten, vgl. Erwägungsgrund (EG) 97 der DSGVO.

Der bDSB ist entsprechend den Anforderungen qualifiziert. Im Zuge der Bestellung nahm 
er an einem mehrtägigen Lehrgang teil. Das Zertifikat aus 2015 wurde in 2018 durch Nach
zertifizierung erneuert. Für 2021 ist eine weitere Nachzertifizierung vorgesehen.

Da der bDSB im Personalrat tätig ist, weise ich vorsorglich darauf hin, dass es zu einem 
Interessenskonflikt kommen kann, wenn der bDSB gleichzeitig den Vorsitz im Personalrat 
übernehmen würde.

2.2 Stellung des/der behördlichen Datenschutzbeauftragten

In diesem Bereich wurde geprüft, ob der/die bDSB in ausreichendem Maße von anderen 
Tätigkeiten freigestellt ist, um die Pflichten des/der bDSB erfüllen zu können. Weiterhin 
wurde geprüft, inwieweit die Unabhängigkeit des/der bDSB gewährleistet ist und wie die 
organisatorische und fachliche Einbindung in alle Fragen von datenschutzrechtlicher Be
deutung sichergestellt ist.

Der bDSB ist Beschäftigter des Hanse-Jobcenters Rostock. Die Freistellung des bDSB ist 
gleitend geregelt. So soll ihm die notwendige Zeit für die Erfüllung der Aufgaben zur Verfü
gung gestellt werden. Die Regelung ist in der Geschäftsanweisung zur Bestellung des bDSB 
festgeschrieben worden. Ich vertrete die Auffassung, dass die/der bDSB eines Jobcenters 
spätestens ab einer Anzahl von 500 Beschäftigten zu 100 Prozent freigestellt werden sollte, 
damit eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann. Auch wenn 
ein gesetzlicher Freistellungsanspruch für Datenschutzbeauftragte nicht gegeben ist, 
ergibt sich die Verpflichtung zu einer angemessenen Entlastung des bDSB aus der Unter
stützungspflicht des Verantwortlichen für die Aufgabenwahrnehmung. Hinzu kommt die 
Verpflichtung aus dem Benachteiligungsverbot und nicht zuletzt auch die Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers. Das Hanse Jobcenter Rostock hat etwa 360 Beschäftigte. Empfohlen 
wird daher eine Freistellung des bDSB von seinen sonstigen Aufgaben zu 70 Prozent.

Der Bundesbeauftragte
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Nach den Angaben des Hanse-Jobcenters Rostock wurde ein Beschäftigter als feste Vertre
tung des bDSB bestellt. Hier gibt es keine Beanstandungen.
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2.3 Aufgaben

In diesem Bereich wurde geprüft, ob der/die bDSB die gesetzlichen Aufgaben wahrnimmt 
und in welcher Weise die Pflichten erfüllt werden. Zu den gesetzlichen Pflichten nach Art. 
39 DSGVO gehören insbesondere die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, 
hinsichtlich ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten sowie die Überwachung der Einhaltung 
von Datenschutzvorschriften und der Strategien des Verantwortlichen oder des Auf
tragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgän
gen beteiligten Beschäftigten und der diesbezüglichen Überprüfungen.

Nach Auskunft des Hanse-Jobcenters Rostock erfolgt die Einbindung des bDSB gemäß der 
Geschäftsanweisung zur Bestellung des bDSB bei allen datenschutzrelevanten Entschei
dungen. Bei Projekten wird der bDSB in der Regel in die Projektleitung eingeladen. Bei 
Entscheidungen mit Datenschutzrelevanz erfolgt die Einbindung schon in der Vorberei
tungsphase. Dies wird durch die Teilnahme an Arbeitsgruppen bzw. in einem Lenkungs
ausschuss sichergestellt. Die Geschäftsanweisung datiert von 2015 und ist damit veraltet. 
Empfohlen wird die Erstellung eines aktuellen Datenschutzkonzepts, das unter anderem 
diese Frage der Einbindung des bDSB als Prozessablauf regelt.

Der bDSB ist nur der Geschäftsführung rechenschaftspflichtig. Dies ist ebenfalls in der Ge
schäftsanweisung zur Bestellung des bDSB festgehalten. Der bDSB nimmt außerdem re
gelmäßig an der monatlich stattfindenden Besprechung der Führungskräfte teil. Die Teil
nahme an Fachbesprechungen erfolgt auf eigenen Wunsch des bDSB bzw. auf Wunsch der 
Teams. Weiterhin informiert der bDSB einmal jährlich die Trägerversammlung in seinem 
Datenschutzbericht.

Die Pflicht zur Überwachung datenschutzrechtlicher Vorschriften durch den bDSB erfolgt 
durch regelmäßige Kontrollen. Dabei hat er umfassende Kontrollmöglichkeiten. So kann 
er in Fachverfahren die Umsetzungen der Vorschriften an Hand einzelner Fälle kontrollie
ren. Außerdem besteht die Möglichkeit, anhand von Vorortkontrollen die Umsetzung lie
genschaftsbezogen zu kontrollieren. Zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten des 
Hanse-Jobcenters Rostock werden die Liegenschaften quartalsweise kontrolliert und 
mögliche Verstöße werden vorOrt mit den Beschäftigten und Führungskräften ausgewer
tet.

Der bDSB verfügt derzeit nicht über ein Einzelbüro. Vertraulichkeit wird aber durch die 
Möglichkeit, vorhandene Räumlichkeiten im Hause für Gespräche zu nutzen, gewährleis-
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tet. Weiterhin verfügt der bDSB in seinem Büro über abschließbare Schränke, in denen die 
Schreiben bzw. Anfragen gelagert werden. Der bDSB hat Zugriff auf Kommentare (DSGVO, 
BDSG) und hat einen Juris-Onlinezugang. Es besteht für ihn außerdem die Möglichkeit, 
weitere notwendige Sachmittel anzufordern.

Der bDSB hat zudem die Möglichkeit, an notwendigen Fortbildungen teilzunehmen. Au
ßerdem ist er mit Datenschutzbeauftragten anderer Jobcenter in Mecklenburg- 
Vorpommern vernetzt, sodass auch ein Erfahrungsaustausch untereinander stattfindet.

Für neue Beschäftigte sind Schulungen zum Thema Datenschutz im Hanse-Jobcenter 
Rostock derzeit nicht vorgesehen. Alle neuen Mitarbeiter erhalten eine Willkommensmap
pe mit allen notwendigen Informationen. Weiterhin erfolgt in den Teams die Einarbeitung 
der neuen Beschäftigten. Eine Unterrichtung des bDSB bei Neueinstellungen erfolgt bisher 
nicht. Es wird an dieser Stelle empfohlen, in die Unterlagen für neue Mitarbeiter einen 
Hinweis auf den Datenschutz mit Kontaktinformationen zum bDSB und ein Merkblatt zum 
Thema Datenschutz aufzunehmen. Bisher sind im Hanse Jobcenter Rostock auch keine 
regelmäßigen Schulungen für die Beschäftigten geplant. Allerdings bietet der bDSB die 
Möglichkeit an, teambezogene Besprechungen bzw. Schulungen durchzuführen. Bei Be
darfwerden auch Schulungen organisiert (beispielsweise im Rahmen des „Tages des Leis
tungsrechts“ in den Jobcentern Rostock und Güstrow). Empfohlen wird die Durchführung 
von Schulungen für neue Beschäftigte und von regelmäßigen Schulungen der übrigen Be
schäftigten.
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Fazit

Nach den Feststellungen begegnet die Stellung des behördlichen Datenschutzbeauftrag
ten im Hanse Jobcenter Rostock keinen datenschutzrechtlichen Bedenken, sofern die an
gesprochenen Hinweise berücksichtigt werden.

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis:

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürgerinnen/Bürgern 
und Staat an, das eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses 
Ziels werden Kontrollberichte im rechtlich zulässigen Rahmen veröffentlicht. Sofern die 
kontrollierte Stelle dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröffentlicht. Sofern 
der Kontrollbericht Namen einzelner natürlicher Personen enthalten, werden diese vor
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Veröffentlichung geschwärzt. Die Veröffentlichung erfolgt ca. einen Monat nach Übersen
dung des Kontrollberichts.

Sie haben Gelegenheit, bis zum

Der Bundesbeauftragte
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die Informationsfreiheit

23. April 2021

zu dem Kontrollbericht und der geplanten Veröffentlichung Stellung zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag
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